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Auflockerung des Mieterschutzes und der Wohnraum¬
bewirtschaftung bei Neubauten und Umbauten

Das Erste Wohnungsbaugesetz
vom 24. April 1950 will Erleichterungen
für den  gesamten  Wohnungsbau schaf¬
fen . Es beschränkt sich dabei nicht auf
den mit öffentlichen Mitteln geförderten
Wohnungsbau , sondern auch der steuerbe¬
günstigte und der frei finanzierte Woh¬
nungsbau sollen günstige Auswirkungen
auf die Privatinitiative geben . So werden
für den nur durch Steuervergünstigung
angeregten Wohnungsbau und für den frei
finanzierten Wohnungsbau die Bestimmun¬
gen über die Wohnraumbewirtschaftung
und teilweise auch diejenigen des Mieter¬
schutzgesetzes aufgehoben.  Beim steu¬
erbegünstigten Wohnungsbau wird die
Miete dagegen auf die sogenannte Kosten¬
miete beschränkt , d. h . auf den Betrag , der
die notwendigen Zins - und Tilgungslasten
sowie sämtliche Bewirtschaftungskosten
deckt . Dagegen entfallen beim völlig frei
finanzierten Wohnungsbau die Beschrän¬
kungen der Preisbildung . Wenn der Zweck
der Gesetzes , nämlich den Wohnungsbau
unter besonderer Bevorzugung des Baues
von Wohnungen , die nach Größe , Ausstat¬
tung  und Miete (Lasten ) für die breiten
Schichten des Volkes bestimmt und geeig¬
net sind , als vordringliche Aufgabe zu för¬
dern , erreicht werden soll , so bietet neben
den anderen Förderungsmaßnahmen gerade
auch die im Gesetz vorgesehene Auflocke¬
rung der Wohnungszwangswirtschaft einen
genügenden Anreiz zur Schaffung von
neuen Wohnungen . Das Wohnungsbauge¬
setz unterscheidet je nach dem Umfang der
geschaffenen Erleichterungen drei Arten
des Wohnungsbaues:

I . den öffentlich geförderten sozialen
Wohnungsbau — unter Einsatz öffent¬
licher Mittel —,

II . den steuerbegünstigten Wohnungsbau
und

ITT. den frei finanzierten Wohnungsbau.
Es soll nun im folgenden bei jeder dieser

3 Arten ein Überblick über die Auswirkung
der Lockerung der Wohnraumbewirtschaf¬
tung gegeben werden , wobei diese Auswir¬
kung auf die folgenden Ausflüsse der
Wohnraumzwangswirtschaft

A) Wohnraumbewirtschaftung nach dem
Wohnungsgesetz des Kontrollrates,

B) Beschränkung der Preisbildung nach
den Preisvorschriften,

C) Mieterschutz nach dem Mieterschulz¬
gesetz

zu untersuchen ist.
I . Der frei finanzierte

Wohnungsbau
Als frei finanzierter Wohnungsbau wird

das Bauvorhaben bezeichnet , das ohne Ein¬
satz öffentlicher Mittel (also ohne zinsver¬
billigte oder zinslose Darlehen oder Zu¬
schüsse für die nachstellige Finanzierung)
durchgeführt wird , und bei dem eine Inan¬
spruchnahme einer Steuervergünstigung
nicht erfolgt oder nicht erfolgen kann.
Grundsteuervergünstigung bekommen nur
diejenigen Wohnungen , deren Wohnfläche
80 Quadratmeter nicht übersteigt und für
die bei einer Vermietung höchstens die sog.
Kostenmiete erhoben wird . Näheres siehe
bei Ziffer II.
A) Wohnraumbewirtschaftung

Der frei finanzierte Wohnungsbau ist
von der Erfassung und Zuteilung durch die

Wohnungsbehörden freigestellt . Es findet
somit bei diesen Wohnungen weder eine
Wohnraumerfassung noch eine Wohnraum-
zuteilung statt . Die Aufhebung der Wohn¬
raumbewirtschaftung gilt rückwirkend für
alle Wohnungen , die nach dem 31. 12. 1949
bezugsfertig geworden sind . Als „bezugs¬
fertig “ ist ein Gebäude dann anzusehen,
wenn den zukünftigen Bewohnern nach der
Verkehrsauffassung zugemutet werden
kann , das Haus zu beziehen . Die Aufhe¬
bung der Wohnungszwangswirtschaft ist
ein gewisses Wagnis . Der Bundestag hat
daher eine Entschließung gefaßt , wonach
Anfang November 1950 überprüft werden
soll , ob die Auswirkungen der Auflocke¬
rung soziale Bedenken ergeben . Eventuell
würden dann für zukünftige Bauten neue
Bestimmungen getroffen werden müssen.

Ein Vermieter , der für seinen Mieter eine
Wohnung baut , hat . gegenüber dem
Wohnungsamt  den Anspruch auf Zu¬
teilung der dadurch freigewordenen Räume,
wenn der Mieter auf Grund freier  Ver¬
einbarung in die für ihn erstellte Woh¬
nung zieht . Dieses bereits in einigen Län¬
dern bestehende System des „Freikaufs“
gilt daher jetzt im ganzen Bundesgebiet.
Die Freimachung der Wohnrüume kann
nicht ohne vertragliche Vereinbarung durch
Gerichtsurteil oder Verfügung der Woh¬
nungsbehörde erzwungen Werden. Jeder
Zwang gegen den Mieter ist. dadurch aus¬
geschlossen.

B) Preisbildung
Auf frei finanzierte Wohnungen finden

die Vorschriften über die Preisbildung bei
Mieten keine Anwendung mehr . Es tritt
jetzt die freie Marktmiete neben die Preis¬
bindung , die bei den übrigen Wohnungs-
verhältnissen noch gilt . Der Mietpreisstop
des Jahres 1936 ist dadurch unterbrochen

und das seither erstarrte Mietpreisgefüge
gelockert worden.

C) Mieterschutz
Auch auf dem Gebiet des Mieterschutzes

schlägt das Wohnungsbaugesetz für den
frei finanzierten Wohnungsbau die erste
Bresche in ein Gebiet der Wohnungs¬
zwangswirtschaft , das erstmals seit dem
Jahre 1917 in mehr oder weniger schroffer
Form unser Wohnungswesen derart durch¬
drungen hatte , daß dieses „Mietnotrecht"
seit dem Jahre 1936 ein Dauerzustand ge¬
worden war . Auf frei finanzierte Wohnun¬
gen finden nunmehr die Vorschriften der
§§ 1—19 und 24—31 des Mieterschutzgeset¬
zes keine Anwendung mehr . Damit sind
die frei finanzierten Wohnungen im we¬
sentlichen vom Mieterschutz befreit wor¬
den. Bestehen bleiben lediglich die beson¬
deren Schutzbestimmungen für Werk-
Wohnungen  und werkgeschützte Woh-
nungen nach §§ 20 bis 23 b des Mieter¬
schutzgesetzes . Der Mieterschutz au Wcrk-
wolinungen wird daher in einer späteren
Nummer ausführlich behandelt werden.

Für jedes  Mietsverhältnis der frei fi¬
nanzierten WTolinungen gelten jedoch noch
besondere Schut ^ vorSchriften
des Mieterschutzgesetzes nach wie vor wei¬
ter . Wohl ist der eigentliche Mieterschutz
aufgehoben , es sind aber noch einige Si¬
cherungen für den Mieter , die im Bürger¬
lichen Gesetzbuch nicht enthalten sind , aus
dem Mieterschutzgesetz besonders aufrecht
erhalten worden . Im einzelnen sind dies:

1. Beim Tod des Mieters treten die zum
Hausstand des Mieters gehörigen Familien¬
angehörigen in die Rechte und Pflichten
des Mieters ein . In diesem Fall hat der
Vermieter kein Kündigungsrecht . Diese Be¬
stimmungen zugunsten der Familienange¬
hörigen des verstorbenen Mieters gelten
nicht für Geschäftsräume und für gewerb¬
lich genützte unbebaute Grundstücke . Fer¬
ner hat der überlebende Ehegatte eines
verstorbenen Mieters ein Kündigungsroidit,

Bekanntmachungen des Landratsamts
Hagelversicherung

Das Landwirtschaftsministerium Tübin¬
gen gibt bekannt:

„Die derzeitige wirtschaftliche Lage der
Landwirtschaft verlangt von den Inhabern
landwirtschaftlicher Betriebe mehr denn je,
daß sie ihre Felderzeugnisse gegen Hagel¬
schaden versichern . Der zur Förderung und
Erleichterung zwischen Südwürttemberg
und der Nordd . Hagelversicherungsgesell¬
schaft bestehende Vertrag ist auch für das
Jahr 1950 fortgesetzt worden . Nach diesem
Vertrag sind die Landwirte in Südwürttem¬
berg , die sich bei der Nordd . Hagelversi¬
cherungsgesellschaft versichern , nach Ent¬
richtung der Nettoprämie und des Zuschla¬
ges für den Hagelversieherungsfonds , da¬
für 1950 auf 75 v. H. (Senkung um 5 v. II .)
der Nettoprämie festgesetzt wurde , v o n
jeder Nachschußpflicht befreit.
Es muß daher erwartet werden , daß von
dieser günstigen Versicherungsmöglichkeit
überall Gebrauch gemacht wird.

Landwirte , die trotzdem ihre Felderzeug¬
nisse gegen Hagelschaden nicht versichern
und im Falle eines Hagelschlages dadurch
in Not kommen, haben keinerlei Unterstüt¬
zung aus öffentlichen Mitteln zu erwarten .“

Landratsa m t

Änderungen am Wasserbetrichswcrk da
Firma Ernst Burk har dt & ( '<)..

Sägewerk in Unterreichcnbaeh (T 24)
Die Firma Ernst I)urkliardt & Co., Säge¬

werk in Unterreichenbach , hat die Geneh¬
migung zum Einbau einer zweiten Turbine
und eines neuen Einlaufrechens im Was¬
sertriebwerk T 24 in Unterreichenbach be¬
antragt.

Einwendungen gegen das Wasserbauvor¬
haben sind binnen 14 Tagen , vom Tage der
Bekanntmachung an gerechnet , beim Land¬
ratsamt schriftlich oder zu Protokoll ein¬
zureichen . Die Gesuchsunterlagen liegen
während der Einspruchsfrist beim Land¬
ratsamt — Zimmer Nr. 11 — zur Einsicht¬
nahme auf . L a n d r a t s a in t

Hebammcnniedcrlassung in Calmbach
Die Hebamme Frau Luise We ssinger

in Calmbach tritt am 1. "6. 1950 nach un¬
unterbrochener 40jähriger Dienstzeit in den
Ruhestand . An ihre Stelle tritt Frau Marie
B o d a m e r , bisher in Höfen als Hebamme
tätig . Als Wohnsitz wurde ihr Calmbach
zugewiesen . Neben Calmbach ist sie auch
für die bisher von ihr versorgte Gemeinde
Höfen zuständig.

Lr-a-nd  ratsamt
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das vertraglich nicht ausgeschlossen wer¬den kann.
2. Auf Antrag kann sogar auch für solche

Räume, die nicht Wohnräume sind, vom
Gericht eine angemessene Räumungsfristgewährt werden.

3. Eine Vereinbarung im Mietvertrag,wonach es dem Mieter verboten ist, eine
ihm zustellende Ersatzforderung gegen den
Vormieter für bestimmte Aufwendungenauf die Mietsache gegen die Mietzinsforde¬rung aufzurechnen, ist nicht wirksam. Der
Mieter kann jedoch nur Aufrechnung gel¬tend machen, wenn er dem Vermieter die
Absicht der Aufrechnung mindestens einen
Monat vor der Fälligkeit des Mietzinses
in schriftlicher Form angezeigt hat. Ebenso
wenig kann ein gesetzliches Minderungs¬
oder Zurückbehaltungsrecht vertraglichausgeschlossen werden.

4. Dem Mieter kann eine Untervermie¬
tung nur aus wichtigem Grunde verweigertwerden. Erforderlichenfalls ersetzt das
Mieteinigungsamt die Erlaubnis des Ver¬mieters.

5. Ebensowenig kann der Vermieter einem
von dem Mieter gewollten Wohnungstausch
widersprechen, wenn er keine wichtigen
Gründe für dio Verweigerung der Zustim¬
mung Vorbringen kann. Das Mieteinigungs¬amt (Amtsgericht) ersetzt dann die Zu¬
stimmung. Dieselben Bestimmungen findenbei einem nach der Beendigung des Miet¬
verhältnisses stattfindenden Wohnungs¬tausch Anwendung.

6. Eine fristlose Kündigung durch den
Vermieter ist nur bei vertragswidrigem
Gebrauch und bei Nichtzahlung des Miet¬
zinses möglich. Vertragswidrig ist ein Ge¬brauch insbesondere dann, wenn die Miet¬
sache durch die Vernachlässigung der dem
Mieter obliegenden Sorgfalt erheblich ge¬
fährdet ist. Geringfügige Mietzinsrück-
stände rechtfertigen nicht zur Kündigung
ohne Einhaltung der Kündigungsfrist. Eine
fristlose Kündigung wird dann unwirksam,wenn der Mieter bis zum Ablauf von einem
Monat seit der Fälligkeit des Mietzinses
den Vermieter befriedigt, eine gegenüber,der Mietzinsforderung zulässige Aufrech¬
nung erklärt oder ein ihm zustehendes Min-
derungs- und Zurückbehaltungsrecht geltend
macht. Eine fristlose Kündigung durch den
Vermieter ist jedoch auch dann möglich,
wenn der Mieter oder eine Person, die zuseinem Hausstand oder Geschäftsbetrieb
gehört, oder der er den Gebrauch des Miet¬
raums überlassen hat, sich einer erhebli¬
chen Belästigung  des Vermieters oder
eines Hausbewohners schuldig macht.

7. Selbst wenn der Mietzins nach Mona¬
ten bemessen ist, so ist unter Abweichung
von den gesetzlichen Bestimmungen des
BGB. die Kündigung nur für den Schluß
eines Kalendervierteljahres zulässig. Sie
hat spätestens am dritten Werktage des
Vierteljahres zu erfolgen. In entsprechen¬
der Anwendung des Gesetzes über die Auf¬
lockerung der Kündigungstermine beiMietverhältnissen über Wohnräume vom 24.
März 1938 brauchen die Quartalsersten 1.
April, 1. Juli usw. nicht eingehalten zu
werden, sondern es genügt wenn auf einen
Monatsersten die Frist des vorhergehenden
Vierteljahres berechnet wird. Bei Unter-
mietverhältnissen braucht die Kündigungs¬
frist von einem Vierteljahr nicht eingehal¬ten werden.

8. Auf eine Vereinbarung, die den Vor¬
schriften über die fristlose Kündigung
(Ziffer 6) und über die Einhaltung der be¬
sonderen Kündigungsfrist von einem Vier¬
teljahr (Ziffer 7) entgegenstehen würde,kann sich der Vermieter nicht berufen.

9. Die obersten Landesbehörden können
unter Umständen die Kündigungsfrist ver¬
längern oder andere Bestimmungen erlas¬sen, nach denen auf Antrag eine Räu¬
mungsfrist des Gerichts verlängert werdenkann.

Die Auflockerung des Mieterschutzes gilt
aber nicht für folgende Mietverhältnisse:

Betriebsunfälle durch Unachtsamkeit
Die Erfahrungen der Gewerbeaufsichtzeigen, daß ein erheblicher Teil der Be¬

triebsunfälle vermeidbar ist, wenn die vor¬
geschriebenen Schutzvorrichtungen an den
Maschinen angebracht werden und die Ar¬beiter Vorsicht walten lassen Eine Reihe
von Betriebsunfällen, die in jüngster Zeit
untersucht wurden, zeigen, daß tödliche
Gefahren auch dort drohen, wo man sie nachden äußeren Umständen kaum erwartet.

II
In einer Möbelfabrik war ein Arbeiter da¬

mit beschäftigt, an ejner Pendelsäge Holz-abfällo zu zerkleinern. Dabei bückte er
sich vor dem Arbeitstisch, mm ein Stück
Holz aufzuheben. Im gleichen Augenblick
pendelte das rotierende Sägeblatt um mehr
als Sägeblattbreite über den Arbeitstischheraus. Als sich der Arbeiter wieder auf¬
richten wollte, kam er mit dem Sägeblatt
in Berührung und erlitt so schwere Rük-
kenverletzungen, daß er wenige Minuten
nach diesem Unfall starb. Die Untersuchung
ergab, daß der Ausschlag des Sägeblattes
nach vorne nicht begrenzt war. Außerdem
schwang das Sägeblatt nicht von selbst hin¬
ter den Anschlag zurück. Auch die Fest¬
haltevorrichtung in der Anschlagstellungfunktionierte nicht. Damit waren die Un-
fallverhütungsvorscliriften in drei wichti¬
gen Punkten unbeachtet geblieben. Die
Sicherungsketten für die Ausschlagbegren¬
zung waren im Augenblick des Unfalls nicht
vorschriftsmäßig befestigt . Ferner war eine
der beiden Federn gebrochen, die das Säge¬blatt ohne weiteres Zutun hinter den An¬
schlag zurückführen sollen.

a) die vor dem Inkrafttreten des Woh¬
nungsbaugesetzes (25. April 1950) begrün¬det worden sind — weil die Mieter diese
Mietverträge im Vertrauen auf den Mieter¬
schutz abgeschlossen haben —,

b) in denen der Mieter bereits eine un¬
ter Mieterschutz stehende Wohnung innehat und er mieterschutzfreie Wohnräume
im gleichen Hause dazu erhalten soll. Es
spielt hierbei keine Rolle, ob der räumli¬
che Zusammenhang mit der Wohnung vor¬handen ist. Wenn z. B. der Mieter nach¬
träglich im Dachgeschoßzusätzlichen Raumbekommt, so untersteht auch der zusätzli¬
che Raum dem Mieterschutz.

II . Der steuerbegünstigte
Wohnungsbau

Eine Steuervergünstigung ist nach zwei
Richtungen hin möglich: Das Wohnungsbau-
gesetz sieht eine 10jährige Grund¬
steuerbefreiung  vor . Daneben sieht
§ 7c des Einkommensteuergesetzes des
Vereinigten Wirtschaftsgebietes, das in sei¬
ner neuen Fassung nach dem Gesetz zur
Änderung des Einkommensteuergesetzes
und des Körperschaftssteuergesetzes vom
29. April 1950 auch in den Ländern der
französischen Zone vom Veranlagungszeit¬
raum 1950 ab in Kraft gesetzt worden ist,
vor, daß Steuerpflichtige mit ordnungsmä¬
ßiger Buchführung Zuschüsse oder unver¬zinsliche Darlehen zur Förderung des Woh¬
nungsbaues, sowie sonstige Steuerpflichtige
Zuschüsse zur Förderung des Wohnungs¬
baues, im Jahr der Hingabe als Betriebs¬
ausgabe oder Werbungskosten  dannabsetzen  können , wenn die Zuschüsse
oder Darlehen an gemeinnützige Woh¬
nungsunternehmen, Organe der staatlichen
Wohnungspolitik, gemeinnützige Siedlungs¬
unternehmen, an zur Ausgabe von Heim¬
stätten zugelassene Unternehmen gegeben
werden. Dies gilt auch hei Zuschüssen und
Darlehen an Wohnungs- und Siedlungs¬
unternehmen und private Bauherren, so¬weit durch Zuschüsse oder Darlehen der
Bau von solchen Wohnungen gefördert
wird, die hinsichtlich der Größe, Ausstat¬
tung und Miete (Mietwert) den Bestimmun¬
gen der §§ 10 und 11 der Durchf.-Verord¬
nung zum Gesetz über die Gemeinnützig¬
keit im Wohnungswesen vom 23. Juli 1940

entsprechen. Der Nachweis hierfür wird
durch eine Bescheinigung der für das Woh¬
nungswesen zuständigen Verwaltungsbe¬hörde erbracht.

Während die durch den erlaubten Abzugvon den Einnahmen bzw. durch die Berück¬
sichtigung der Zuschüsse als Werbungs¬
kosten erzielte Steuerermäßigung des § 7cdes Einkommensteuergesetzes des Bundes
nur bei Zuschüssen an Wohnungs- und
Siedlungsunternehmen und an private Bau¬
herren von der Nichtüberschreitung gewis¬ser Höchstflächen des Wohnraums abhängiggemacht wird, also in diesen Fällen nur
für „Kleinwohnungen“ gewährt wird, sindfür die Zuschüsse und Darlehen an die ge¬
meinnützigen Wohnungsunternehmen, an
die Organe der staatlichen Wohnungsunter¬nehmen und an Heimstätten-Unternelimen
keine Bedingungen gefordert. Dagegen ist
die Grundsteuervergünstigung des § 7 des
Wohnungsbaugesetzes grundsätzlich in je¬
dem Fall von der Größe der Wohnung und
der Höhe der Miete abhängig gemacht wor¬
den. Die Begünstigung gilt nur für Woh¬nungen, deren Wohnfläche 80 Quadratmeter
nicht übersteigt und für die bei einer Ver¬
mietung höchstens die sogenannte Kosten¬
miete (siehe unten bei B> erhoben wird.Diese Wohnfläche kann bis zu einet ' Größe
von 120 Quadratmeter überschritten wer¬
den, wenn die Wohnung zur Unterbringungeiner größeren Familie bestimmt oder dieMehrfläche im Rahmen der örtlichen Auf-
bauplanung bei Wiederaufbau, Wiederher¬
stellung, Ausbau oder Erweiterung durch
eine wirtschaftlich notwendige Grundrißge¬
staltung bedingt ist.

Lohnsteuerfreibeträge 1950
Das Finanzministerium Württemberg-Ho-henzollern teilt mit:
Den Arbeitgebern ist Anfang März 1950gestattet worden, die auf der Lohnsteuer¬

karte 1950 eingetragenen und bis 31. März
1950 befristeten steuerfreien Beträge nach
bei den Lohnsteuerberechnungen für denMonat April 1950 und, wenn der Arbeit¬
nehmer den Arbeitslohn im voraus erhält,auch für den Monat Mai 1950 zu berück¬
sichtigen.

Um die Überleitung der Lohnsteuer im
Kalenderjahr 1950 auf die neuen Bestim¬
mungen des Steueränderungsgesetzes vom29. 4. 1950 zu erleichtern, hat sich das Fi¬
nanzministerium Württemberg-Hohenzol-lern damit einverstanden erklärt , daß die
Arbeitgeber bei allen Lohnzahlungen für
Lolinzahlungszeiträume, die in den Mona¬ten Mai und Juni 1950 enden, die Lohn¬
steuer weiterhin unter Berücksichtigungder bis 31. März 1951 befristeten steuer¬
freien Beträge berechnen können. Da die
Arbeitgeber bei der Lohnsteuerberechnung
grundsätzlich nur solche steuerfreien Be¬
träge berücksichtigen dürfen, die auf der
Lohnsteuerkarte 1950 mit Wirkung für die
entsprechenden Lohnzahlungszeiträume ein¬
getragen sind, müssen die in Betracht kom¬menden Arbeitnehmer ihre Lohnsteuerkarte
1950 in den nächsten Wochen, spätestens
im Lauf des Monats Juli 1950, dem zustän¬
digen Wohnsitzfinanzamt. zur Ergänzungübersenden.

Den Arbeitnehmern, die Flüchtlinge, Ver¬
triebene oder politisch Verfolgte sind oderdie nach dem 1. Januar 1949 aus Kriegs¬
gefangenschaftheimgekehrt sind (Spätheim¬
kehrer ) oder die den Hausrat und die Klei¬
dung infolge Kriegseinwirkung verloren
haben (Totalgeschädigte), steht nach dem
Steueränderungsgesetz ein höherer Freibe¬
trag als der bisher gewährte Pauschbetragzn. Diesen Arbeitnehmern wird daher emp¬
fohlen, die Eintragung des neuen Jahres¬
freibetrages mit besonderem Antragsvor¬
druck zu beantragen, der bei den Finanz¬ämtern etwa ab Mitte Mai 1950 erhältlich
ist.

Wer sein Amtsblatt aufmerksam liest
bewahrt sich vor Nachteil und Schaden



Rechtsfragen des Alltags
Die Unterhaltspflicht

Es zeigt sich in der Gerichtspraxis im¬
mer wieder, daß über die Verpflichtung zur
Unterhaltsleistung oft recht unklare Vor¬
stellungen bestehen und daher erscheint es
angezeigt, die wesentlichsten Grundzügedes Unterhaltsrechts einmal im Zusammen¬
hang darzustellen. Grundsätzlich ist zu
unterscheiden:

I. Die Unterhaltspflicht der Verwandten
II . Die Unterhaltspflicht der Ehegatten

und geschiedenen Ehegatten
III . Der Unterhaltsanspruch des unehe¬

lichen Kindes gegen den Erzeuger.
1.

Die Unterhaltspflicht der Verwandten
legt § 1601 BGB fest : „Verwandte gerader
Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt
zu gewähren“. Das heißt also: für den Un¬
terhalt haben aufzukommen Eltern , Groß¬
eltern, Urgroßeltern usw. und zwar immer
nur, wer von diesen Personen lebt, nicht
etwa deren Erben ; auch werden die ent¬
fernteren Verwandten nur herangezogen,wenn die näheren den Unterhalt nicht auf¬
bringen können. Umgekehrt trifft auch
Verwandte absteigender Linie, also Kinder,
Enkel, Urenkel usw. eine Unterhaltspflicht,
doch diese haften nicht nach Gradesnähe,
sondern so wie sie nach der gesetzlichen
Erbfolge erben würden. Hatte z. B. ein
Großvater drei Söhne, von denen zwei noch
leben und einer unter Hinterlassung von
zwei Enkeln gestorben ist, so haben die
Enkelkinder je Ve, deren Onkels je 1/s für
den Unterhalt des Großvaters beizusteuern.
Eine Unterhaltsverpflichtung in der Seiten¬
linie, also zwischen Geschwistern, kennt
das deutsche Recht im Gegensatz zum
schweizer Recht oder zum früheren preu¬
ßischen Allgemeinen Landreclit von 1794
nicht. Doch findet die moralische Verpflich¬
tung, daß Geschwister füreinander aufkom-
men sollen, rechtlich insoweit Berücksich¬
tigung, als der Unterhalt , der dem Bruder
oder der Schwester tatsächlich gewährt
wurde, nicht etwa später wieder mangels
eines rechtlichen Grundes zurückverlangtwerden kann.

Voraussetzung für den Unterhaltsan¬
spruch ist immer: auf der einen Seite Be¬
dürftigkeit , auf der anderen Seite Lei¬
stungsfähigkeit . Diese Erfordernisse sind
aber für die einzelnen Lebensverhältnisse
verschieden gestaltet.

1. Der Unterhaltsanspruch der Kinder
gegen ihre Eltern soll als der im Leben
wichtigste vorangestellt werden und auch
einer gesonderten rechtlichen Betrachtungunterworfen werden.

Eltern müssen mit ihren minderjährigen,
unverheirateten Kindern alles teilen; sie
können sich nicht darauf berufen, daß sie
durch Gewährung des Unterhalts für das
Kind ihren eigenen Unterhalt gefährden
würden, nur wenn andere unterhaltsver¬
pflichtete Verwandte vorhanden sind, brau¬
chen die Eltern nicht so weit zu gehen.
Diese Regelung gilt auch unverändert,
wenn die Eltern geschieden sind. In erster
Linie haftet grundsätzlich der Vater . Hatein Vater z. B. ein monatliches Einkommen
von 100.— DM, so muß er diesen ganzen
Betrag mit seiner Familie gleichmäßig tei¬
len, seine Frau steht hier den minderjäh¬
rigen unverheirateten Kindern gleich; ist
er geschieden, so hat er seinem bedürftigen
Kinde auf alle Fälle Unterhalt zu leisten,
seine geschiedene Frau steht hier dem
Kinde nach, gleichgültig wie der Schuld¬
spruch lautet . Kann jedoch die Mutter ganzoder teilweise für den Unterhalt des Kin¬
des aufkommen, so wird der Vater in die¬
sem Falle, wo er sich selbst nicht unter¬
halten kann, ganz oder teilweise von seiner
Unterhaltsverpflichtung freigestellt.

Unterhaltsberechtigt ist nur, wer außer¬
stande ist, sich selbst zu unterhalten . Das I

Kind muß seine Arbeitskraft verwerten,
wenn es das entsprechende Alter dazu hat.
In der Berufsausbildung besteht der Un¬
terhaltsanspruch gegen die Eltern fort , in¬
soweit durch eine eventuelle Vergütung
der Unterhalt des Kindes nicht gedeckt
werden kann. Ein vermögendes, minderjäh¬
riges, unverheiratetes Kind braucht, wenn
seine Eltern unvermindert leistungsfähig
sind, den Stamm seines Vermögens nicht
anzugreifen. Nur durch die Erträgnisse,
also Zinsen und dergleichen, können die
Eltern bezüglich ihrer Unterhaltspflicht
entsprechend entlastet, werden.

Mehrere Kinder sind selbstverständlich
ihren Eltern gegenüber gleichmäßig be¬
rechtigt , allerdings geht nach der Gestal¬
tung des deutschen Rechts der Alimenta¬
tionsanspruch des unehelichen Kindes ge¬
gen seinen Erzeuger vor. Dieses ist eben
auf diese einzige Unterhaltsrente väter¬
licherseits angewiesen und kann auf dieser
Seite die Großeltern nicht wegen Unterhalt
in Anspruch nehmen, während ehelichenKindern ohne weiteres beide Großeltern¬
paare haften, wenn ihr Unterhalt durch
die Eltern nicht bestritten werden kann.

2. Bei den sonstigen Unterhaltsansprü-
ehen zwischen Verwandten (also Eltern ge¬
gen ihre Abkömmlinge, Kinder gegen Groß¬
eltern usw.) gilt die allgemeine Unter¬
haltsregelung . Zu leisten braucht nur , wer
ohne seinen standesgemäßen  Unter¬
halt zu gefährden dazu in der Lage ist.
Hier geht Selbsterhalt vor Fremderhalt.
Hier wird auf die Lebensstellung des Ver¬
pflichteten Rücksicht genommen. Eine be¬
gonnene Ausbildung braucht nicht abge¬
brochen zu werden, wohl aber muß, wenn
vorhanden, das Kapital angegriffen oder
auch Kredit aufgenommen werden. Andrer-'
seits muß auch der Unterhaltsberechtigte
auf seinen Vermögensstammzurückgrtifen,
ehe er Unterhalt verlangen kann. Er muß
u. U. seine geschätzte Briefmarkensamm¬
lung verkaufen. Ganz unwirtschaftliche
Maßnahmen werden ihm aber nicht zuge¬
mutet. So braucht etwa ein Student seine

mühsam angeschaffte Bibliothek nicht zuveräußern.
Kommen als Unterhaltsverpflichtete so¬

wohl Abkömmlinge wie auch Verwandte
aufsteigender Linie in Betracht, so haften
erstere vor den letzteren . Kann ein Unter¬
haltspflichtiger nicht allen Unterhaltsbe¬
dürftigen den erforderlichen Unterhalt ge¬
währen, so sind in erster Linie die Ab¬
kömmlinge zu befriedigen, dann erst dieEltern .und Großeltern.

3. Für alle Fälle gilt , daß der standes¬
gemäße  Unterhalt zu gewähren ist, die
Lebensstellung des Bedürftigen ist dafür
ausschlaggebend Wer durch sittliches Ver¬
schulden bedürftig geworden ist, kann je¬
doch nur den notdürftigen Unterhalt , also
weniger, verlangen.

Für die Vergangenheit kann grundsätz¬
lich kein Unterhalt nachgefordert werden.
Man beweist ja durch seine Existenz, daß
man gelebt hat, also ohne Unterhaltsrente
durchgekommenist. Sobald aber der Unter¬
halt vertraglich ausbedungen oder aus¬
drücklich angefordert oder gar eingeklagt
ist, kann der säumige Unterhaltsverpflich¬tete durch Nichtleisten sich nicht besser
stellen. Er hat hier ab Vertragsschluß, von
der Anmahnung ab, seit Klagerhebung die
Unterhaltsrenten , mithin also auch für die
Vergangenheit, zu entrichten. Für die Zu¬
kunft kann überhaupt nicht wirksam aufUnterhalt verzichtet werden.

Bei Tod des Unterhaltsberechtigten er¬
lischt der Unterhaltsanspruch ebenso wie
bei Tod des Unterhaltsverpflichteten . Der
Unterhaltsanspruch ist nicht vererblich. Er
ist so eng mit der Person verbunden, daß
er auch nicht gepfändet und auch nicht ab¬
getreten werden kann. Man kann auch die
Unterhaltsschuld nicht durch Aufrechnung
tilgen. Der Anspruch als ganzer verjährt
nicht, die fällig gewordenen Raten verjäh¬
ren in 4 Jahren, insoweit es sich nicht um
die Ansprüche minderjähriger Kinder gegen
ihre Eltern handelt, bei denen während
ihrer Minderjährigkeit auch keine Einzel¬
rate verjähren kann.

Der Unterhaltsanspruch genießt besonde¬
ren strafrechtlichen Schutz (§ 170b StGB).

Mitteilungen für die Landwirtschaft
35 Großmärkte für Vieh

Wie der Deutsche Bauernverband er¬
fährt , hat das Bundeskabinett einen Ge¬
setzentwurf über den Verkehr mit Vieh
und Fleisch zugestimmt. Das Gesetz befaßt
sich im wesentlichen mit der Regelung des
Handels auf den Großmärkten. Die vorge¬sehenen 35 Großmärkte sollen den Mittel¬
punkt für den Verkehr mit Vieh und
Fleisch bilden. Der Handel auf dem Lande
unterliegt keinen Einschränkungen. Einestaatlich finanzierte Vorratsstelle für
Fleisch ist als Anstalt des öffentlichen
Rechtes vorgesehen. Von Vorschriften über
Kontingentierungen, von festgesetzten Prei¬
sen und der Ablieferungspflicht ist abge¬sehen worden.

Calwer Schlachtvichmarkt am 15. Mai
Auftrieb : 22 Stück Großvieh, 24 Kälber,

35 Schweine. Es wurden je % kg Lebend¬
gewicht bezahlt: Ochsen aa bis 82; Rinder
aa 85—93, b bis 60; Bullen 80—88; Kühe
aa bis 83; b 55—58, c, bis 46; Kälber 90 bis
105; Schweine 100—105.
Calmbacher Schlachtviehmarkt am 15. Mai

Es wurden je % kg Lebendgewicht be¬
zahlt : Bullen 77—90; Rinder 88—93; Kühe
aa bis 91, a bis 73, c bis 46; Schweine 105bis 108.

Stuttgarter Schlachtviehmarkt
Auftrieb: 600 Stück Großvieh, 964 Käl¬

ber, 1375 Schweine. Es notierten Ochsen,
jung : aa 86—97, a 72—82; Bullen, jung:
aa 80—88, a 76—83, b 68—75; alt : a 65 bis
70; Rinder: aa 90—100, a 78—88, b 65—76;

Kühe, jung : a 63—73, b 52—60, c 42—51,
d bis 40; Kälber: a 108—116, b 90—106, c
75—88, d bis 70. Schweine: a und b 1 108
bis 111, b 2 und c 110—112. d und e 105 bis
110, g 1 85—100, g 2 75—85.

Zuehtvichabsatzvcranstnltung
in Riedlingen a. d. Donau

Die Zuchtviehabsatzveranstaltung desVerbandes oberschwäbischer Fleckvieh¬
zuchtvereine war mit 215 Farren und 134
Kalbinnen sehr stark beschickt. Bei der
Versteigerung der Qualitätsfarren wurde
in der Zuchtwertklasse II der seit der Wäh¬
rungsreform noch nicht erreichte Durch¬
schnittspreis von 2464 DM erzielt . In der
Klasse III a und III b waren die Mittel¬
werte mit 1201 DM bzw. 808 DM ebenfalls
recht befriedigend. Trotz starkem Angebot
war die Nachfrage nach Kalbinnen weiter¬
hin gut, so daß bis auf 4 Tiere alles ab¬
gesetzt. werden konnte. In der Preisklasse I
wurde ein Durchschnittspreis von 1884 DM
erzielt, wobei hier die Höchstsumme 2200
DM betrug. Die mittleren Erlöse in der
Preisklasse II mit 1467 DM und in der
Preisklasse III mit 1126 DM waren eben¬
falls noch sehr ansprechend.

Nagolder Gemüse-Markt
Kopfsalat 20—30 Pf., Spinat 1 Pfund 15

bis 25 Pf., Rhabarber 1 Pfund 10 Pf., Sel¬
leriestöckle 3 Pf., Krautsetzlinge 2 Pf.,
Wirsing 2 Pf., Zwiebelsetzlinge 1 Pf., Mo¬
natrettich 2 Bund 35 Pf., Landbutter 1
Pfund 2,60 DM. Landeier 18 Pf. Rege Nach¬
frage nach Salatstöckle, Tomatenstöckle,nach Landbutter und Eier. 9



Wer sich seiner Unterhaltspflicht vorsätz¬lich entzieht, indem er etwa durch fortlau¬
fenden Wohnungswechselfür den Gerichts¬
vollzieher unauffindbar wird; wird mit Ge¬
fängnis bestraft.

Ist kein leistungsfähiger Verwandter
vorhanden, so springt die öffentliche Für¬
sorge ein. Gesetzliche Grundlage ist die in
der Folgezeit mehrfach abgeänderte Ver¬
ordnung über die Fürsorgepflicht vom
13. 2. 1924. Nach § 21a dieser Verordnung
kann die Fürsorgebehörde von einem unter-
halt^ jflichtigen Verwandten, der später alssolcher bekannt wurde, Ersatz für das dem
Bedürftigen Geleistete verlangen

Im übrigen ist aber folgendes zu beach¬
ten: Wer kraft gesetzlicher Verpflichtung
einem anderen Unterhalt gewährt, gibt ihmdamit nicht etwa einen Vorschuß, der zu¬
rückzuerstatten wäre, wenn der Empfänger
später zu Vermögen kommt. Ebensowenig
kann, wer in der Rangordnung der Unter¬
haltspflichtigen zurücksteht, aber wegen
mangelnder Leistungsfähigkeit der Vor¬
männer zur Gewährung von Unterhalt ge¬nötigt wird, von den Vormännern Ersatz
fordern, wenn diese später Vermögen er¬
langen. Dagegen ist er ersatzberechtigt,
wenn er nur deshalb zur Gewährung desUnterhalts gezwungen war, weil die
Rechtsverfolgung gegen die Vormänner er¬
schwert oder ausgeschlossen war. F.

Fachkurse
Das Landesgewerbeamt Stuttgart veran¬staltet in den kommenden Monaten in Stutt¬

gart die folgenden Weiterbildungs- und
Vorbereitungskurse auf die fachliche Mei¬
sterprüfung:

6. Schlosserkurse über
a) Materialkunde, Werkzeugkunde, Kalku¬

lation und Kostenrechnen, technisches
Rechnen, Eisenkonstruktionen, Blechver¬
arbeitung, Fachzeichnen und darstel¬lende Geometrie.
Dauer 90 Stunden, Tageskurs an zwei
Tagen in der Woche von 9—12 und 13
bis 16 Uhr, Abendkurs an zwei Abenden
in der Woche von 17.30—20.30 Ohr, Teil¬
nehmergebühr 40.— DM.

b) über Statik (Materialkunde, Algebra,
Grundregeln in der Statik, Berechnungvon versc-h. Stahlkonstruktionen, Grafi¬
scher Kräfteplan) . Dauer 90 Stunden,
Tageskurs an zwei Tagen in der Woche
von 9—12 und 13—16 Uhr, Abendkursan zwei Abenden in der Woche von 17.30
bis 20.30 Uhr, Teilnehmergebühr 40 DM.

7. Mechanikorknrs, auch für Maschinen¬
schlosser und Werkzeugmacher über
Grundlagen der Physik, techn. Rechnen,
Kräfte- und Bewegungslehre, techn. Mecha¬nik, Werkstoffkunde, Festigkeitslehre,technisches Zeichnen:
a) Tageskurs, Dauer 120 Stunden, Unter¬

richt an einem Tag in der Woche von
9—12 und 14—17 Uhr, Teilnehmergebühr50.— DM.

b) Abendkurs, Dauer 120 Stunden, Unter¬richt an zwei Abenden in der Woche
von YIY;  Uhr bis 20% Uhr , Teilnehmer¬
gebühr 40.— DM.

8.  Flaschnerkurs über Materialkunde, Ar¬
beitskunde, Techn. Rechnen, Kalkulation,
darstellende Geometrie und Faclizeiehnen,
Dauer 60 Stunden, Tageskurs an zwei Ta¬
gen in der Woche von 9—12 und 13—16 Uhr,Abendkurs an zwei Abenden in der Woche
von 17.30—20.30 Uhr, Teilnehmergebühr.10.— I)M.

Die Kurstermine werden den Interessen¬
ten nach Eingang der Anmeldung schrift¬
lich mitgeteilt. Die Bundesbalm gewährt
den außerhalb Stuttgarts wohnenden Kurs¬
teilnehmern Fahrpreisermäßigung durch
Ausstellung von Schülerfahrkarten.

Anmeldungen und Auskunft beim Fach¬
kurssekretariat des Landesgewerbeamts in
Stuttgart -N, Kienestraße 18, Fernsprecher92251.

Kreisbaugenossenschaft Calw
Vergebung von Bauarbeiten
Zur Erstellung von drei 4-Familien-

Wohngebäuden in Bad Liebenzell
werden auf Grund der VOB. die

Grab-, Beton-, Maurer-, Dachdecker-,Zimmerer- ui_d Flaschnerarbeiten
vergeben. Ab Dienstag, 23. Mai 1950, kön¬
nen die Vergebungs-Unterlagen bei Archi¬
tekt W. Burk, Calw, Bischofstr. 48, einge¬
sehen und Leistungsverzeichnisse gegenGebühr abgeholt werden.

Die Angebote sind verschlossen bis
Dienstag, 30. Mai 1950, vormittags 10 Uhr,
daselbst einzureichen. Der Zuschlag bleibtVorbehalten.

Kreisbaugenossenschaft Calw e.G.m.b.H.
Vergebung von Bauarbeiten
Zur Erstellung eines Wohnhauses an

der Marxzeller Straße in Neuenbürgwerden auf Grund der VOB. die
Beton-, Maurer-, Dachdecker-, Zimme¬rer -, Flaschner- und Schmiedearbeiten

vergeben. Die Vergebungs-Unterlagen kön¬nen vom 23. bis 25. Mai 1950 bei Architekt
Rest in Neuenbürg eingesehen und die Lei¬
stungs-Verzeichnisse gegen Gebühr abge¬holt werden

Die Angebote sind verschlossen bis Don¬
nerstag, 1. Juni bei Arcli. Rest einzurei¬
chen. Der Zuschlag bleibt Vorbehalten.

Kreisbaugenossenschaft Calw e.G.m.b.H.
Gemeinnützige Baugenossenschaft

e. G. m. b. H., Birkenfeld
Vergebung von Bau arbeiten
Für den Ausbau von 7 rohbaufertigenDoppelhäusern werden auf Grund der VOB.die

Dachdecker-, Gipser-, Schreiner-, Gla¬
ser-, Schlosser-, Elektriker -, Maler- und
Tapezierarbeiten

sofort vergeben. Das Ortsbauamt Birken¬
feld gibt sofort Leistungsbeschriebe abund nimmt Angebote in verschlossenem
Umschlag bis zum 22. 5. 1950, 14 Uhr, ent¬gegen.

Birkenfeld, 9. Mai 1950
Baugenossenschaft für den

nördl. Schwarzwald e. G. in. b. H.,Sitz Birkenfeld

Bekanntgaben der Amtsgerichte
Amtsgericht Calw

Handelsregister-Neueintragung13. Mai 1950: HR A 121: Jakob Alber,
Kommanditgesellschaft Bauunternehmung
und Sägewerk, Sitz in Calw (Hirsauer Wie¬
senweg 30). Das bisher von Jakob Alber,
Baumeister in Calw, unter der Firma Ja¬
kob Alber betriebene, seither im Handels¬
register nicht eingetragene Geschäft wird
als Kommanditgesellschaft weitergeführt.
Kommanditgesellschaft seit 1. Januar 1950.Persönlich haftender Gesellschafter: Dr.
Ing. Kurt Alber, Reichsbahnrat z. D. in
Calw. Zwei Kommanditisten sind beteiligt.

Amtsgericht Nagold
_In dem Vergleichsverfahren des PaulNeugebauer,  Heizungsmonteur in Na¬gold, vertreten durch Rechtsanwalt Bächle

in Nagold, vorl. Vergleichsverwalter Rechts¬
anwalt Klaska in Nagold, werden — nach¬dem der Vergleichsschuldner seinen An¬
trag auf Eröffnung des Vergleichsverfah¬
rens vor Eröffnung des Verfahrens in zu¬
lässiger Weise zurückgenommenhat — die
vom Amtsgericht Nagold in den Beschlüs¬sen vom 28. 3. 1950— Bl. 24 d. A. — und
vom 30. 3. 1950— Bl. 31 d. A. — auf Grund
der §§ 11—13 der Vergleichsordnung getrof¬
fenen Maßnalimen aufgehoben.  Das
Amt des vorläufigen Vergleichsverwaltersist beendigt.

Den 10. Mai 1950

Amtsgericht Neuenbürg (Württ .)
Güterrechtsregistereintragungvom 5. Mai 1950

Paul Wohlfartb,  Transportunterneh¬

mer, und seine Ehefrau Helene Wohlfarth,geb. Seibold, in Calmbach a. d. Enz haben
durch notariellen Ehevertrag vom 1. Mai1943

Gütertrennung
vereinbart unter Abänderung der §§ 1427und 1429 BGB.

Amtsgericht Neuenbürg (Württ .)
Handelsregister-Veränderung vom 12. 5.öuA 417. Pektin-Fabrik Hermann Herbst¬
reith K.G. in Neuenbürg. Die Vertretungs-
berechtigung des Hermann Herbstreith se¬
nior ist durch den am 14. August 1948 er¬
folgten Tod desselben erloschen. Dora
Eugen Heizmann und dem Ernst Holz, beide
in Neuenbürg, ist Gesamtprokura erteilt.

Amtsgericht Neuenbürg (Württ .)
Handelsregister-Veränderung vom 12. 5. 50

A 336. Schmidt und Grosskopf (Essigfa¬
brik) in Neuenbürg (Württ .). TheodorSchmidt ist durch Tod aus der Gesellschaft
ausgeschieden. Sofie Schmidt, geb. Schitten-
lielm, Witwe dos Emil Schmidt, Essigfnbri-
knnten in Neuenbürg, ist persönlich haf¬
tender Gesellschafter geworden. Beteiligtist ein Kommanditist.

Kulturwerk Calw
Mittwoch, 24. Mai, 20.15 Uhr, George-

näum: 3. und letzter Abend der Vortrags¬
reihe „Körperbau und Charakte  r“nach Professor Kretschmer von Dr. mod.
Babillotte, Hirsau. Unkostenbeitrag 0,50 u.
1,00 DM.

Evangelische Gottesdienste in Calw
Exaudi, 21. Mai 1950

8.00 Uhr Christenlehre (Söhne), 8.00 Uhr
Erithgottesdienst (Geprügs), 9.30 Uhr
Hauptgottesdienst (Weymann), 9.30 Uhr
Gottesdienst im Krankenhaus (Geprägs),
10.45 Uhr Kindergottesdienst, 20.00 UhrLichtbilderabend des Ev. Mädchenwerkes
zugunsten des Jugendhauses Schmie, imVereinshaus.

Mittwoch, 24. Mai
7.30 Uhr Schülergottesdienst, 8.15 Uhr

Betstunde, 20.00 Uhr Männerabend, 20.00Uhr Frauen- und Mütterabend.
Dienstag, 23. Mai

20.00 Uhr im Vereinshaus Vortrag von
Blaukreuzsekretär Bäppler : Alkoholnot —heute.

Evang. KirchengemeindcNagold
Sonntag, Exaudi, 21. Mai 1950

9.30 Uhr Gottesdienst (B), 10.45 Uhr Kin¬
dergottesdienst, 11.15 Uhr Christenlehre
(Töchter), 19.30 Uhr Abendgottesdienst.

Montag, 22. Mai I960
20 Uhr Männerabend (Vereinshaus).

Mittwoch, 24. Mai 1950
Schülergottesdienste, 20.00 Uhr Bibel¬stunde.

Iselshausen
Sonntag, Exaudi, 21. Mai 1950

9.30 Uhr Gottesdienst (P), 10.30 Uhr Kin¬
dergottesdienst.

Evang. Gottesdienste in Neuenbürg
Am Samstag, 20. Mai, 20.30 Uhr, Liturg.

Wochenschluß-Andacht, St.-Georgs-Kapelle.
Sonntag, Exaudi, 21. Mai 19508.30 Uhr Gottesdienst Kreiskrankeuhaus

(Schaufele), 9.30 Uhr Hauptgottesdienst
Stadtkirche (Schäufele), 10.30 Uhr Jugend¬
gottesdienst, 13.30 Uhr Christenlehre (Töch¬
ter), 15.00 Uhr Frauenbibelstunde Wald-
rennach (Bender) .

Mittwoch, 24. Mai 1950
7.45 Uhr Frühandacht Stadtkirche (Sei¬

fert ), 20.30 Uhr Evang. Frauenhilfe.
Donnerstag, 25. Mai 1950

20 Uhr Bibelstunde Gemeindehaus, 21 Uhr
Vorbereitung.
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